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Bei der Errichtung von Windkraftanlagen und Windparks gilt es eine Reihe von Besonderheiten des Grund-
stücksrechts zu beachten. Eine Absicherung für lange Laufzeiten ist dabei ebenso zu sichern wie die Übertrag-
barkeit von Rechten. Wird dies bei der vertraglichen Gestaltung des Projekts von Anfang an berücksichtigt, 
können Probleme bei der Übertragung der Anlage oder der Refinanzierung des Projekts vermieden werden.  
 
 

NOTWENDIGE RECHTE AN GRUNDSTÜCKEN

Grundstücke sind für die Zufahrt zu den Windkraft-
anlagen, deren Errichtung und Betrieb, die Verle-
gung und Nutzung der Kabel, sowie Errichtung und 
Betrieb eines ggf. nötigen Umspannwerkes und 
vieles mehr erforderlich. Ferner werden zumeist 
Flächen für Ausgleichsmaßnahmen benötigt. 

1. EIGENTUMSERWERB. Eher selten erwerben 
Betreiber sämtliche für die Anlage benötigten 
Grundstücke zu Eigentum. Der Eigentumserwerb 
bietet zwar den Vorteil, dass die Nutzung unbe-
grenzt möglich ist. Ferner kann das Eigentum über-
tragen und das Grundstück bei der Finanzierung als 
Sicherheit verwendet werden. Gleichwohl ist dies 
wirtschaftlich nicht immer sinnvoll und oft von den 
Eigentümern der Grundstücke auch nicht gewollt. 

2. MIET- UND PACHTVERTRÄGE. Soll kein Ei-
gentum erworben werden, besteht die Möglichkeit, 
einen Pachtvertrag über das benötigte Grundstück 

bzw. den Grundstücksteil abzuschließen. Probleme 
können daraus entstehen, dass das Nutzungsrecht 
zeitlich begrenzt ist und eine Kündigung des Ver-
trages durch den anderen Vertragspartner droht. Zur 
besseren Absicherung kann der Pachtvertrag mit 
der Bestellung einer Dienstbarkeit kombiniert wer-
den. Dies ist zumeist schon aus Gründen der dauer-
haften Sicherung eines Anlagebetriebes unabding-
bar. 

3. DIENSTBARKEITEN. Dienstbarkeiten zur Absi-
cherung von Nutzungsverträgen können so ausges-
taltet werden, dass der Eigentümer des „dienenden“ 
Grundstücks es dulden muss, dass der Eigentümer 
des „herrschenden“ Grundstücks bestimmte Hand-
lungen auf dem dienenden Grundstück durchführen 
darf, oder der Eigentümer des dienenden Grund-
stücks bestimmte Handlungen unterlassen muss.  
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Eine solche Grunddienstbarkeit wird zugunsten des 
herrschenden Grundstücks im Grundbuch eingetra-
gen.  

Alternativ besteht die Möglichkeit, einer Person ein 
Recht zur Nutzung eines Grundstücks in einer be-
stimmten Hinsicht einzuräumen. Eine solche be-
schränkt persönliche Dienstbarkeit wird zugunsten 
dieser Person im Grundbuch eingetragen.  

4. ERBBAURECHTE. Eine weitere Variante be-
steht in der Bestellung eines Erbbaurechts. Bei ei-

nem Erbbaurecht belastet der Eigentümer sein 
Grundstück dergestalt, dass er dem Berechtigten 
das Recht zugesteht, auf (oder unter) der Oberflä-
che des Grundstücks ein Bauwerk zu haben. Der 
Eigentümer verliert alle Nutzungsmöglichkeiten des 
Grundstücks. Aus diesem Grunde finden sich auch 
eher wenige Eigentümer zur Bestellung eines Erb-
baurechts bereit. 

DER ABSCHLUSS VON NUTZUNGSVERTRÄGEN

1. VERMEIDUNG VON WIDERRUFSRECHTEN 
DES ANDEREN TEILS. Bereits bei Abschluss von 
Verträgen ist darauf zu achten, dass nicht etwa ein 
Widerrufsrecht entsteht: Auch der Abschluss von 
Grundstücksnutzungsverträgen kann in einer sog. 
Haustürsituation erfolgen, wenn der Grundstücks-
eigentümer zu Hause aufgesucht wird und in der 
Folge dieses Besuches ein Pachtvertrag zustande 
kommt. Zumeist handelt der Eigentümer nämlich 
als Verbraucher (d.h. nicht im Rahmen einer sons-
tigen unternehmerischen Tätigkeit, die in anderer 
Hinsicht durchaus gegeben sein kann. Landwirte 
etwa sind zwar unternehmerisch als Landwirte tä-
tig, aber nicht als Verpächter von Grundstücken). 
Nach den Vorschriften des Verbraucherschutzrechts 
steht dem Grundstückseigentümer ohne Belehrung 
ein unbefristetes Widerrufsrecht hinsichtlich des 
Vertrages zu. Eine Widerrufsfrist beginnt erst ab 
einer späteren Belehrung zu laufen. Über das Wi-
derrufsrecht sollte deshalb bei Abschluss des Ver-
trages belehrt werden, sobald die Verbraucherei-
genschaft des Verpächters nicht sicher ausgeschlos-
sen werden kann.  

Ein anderer Weg, derartige „Überraschungen“ aus-
zuschließen, ist die – Kosten verursachende – Be-
urkundung. 

2. FORMALE ANFORDERUNGEN BEI VER-
TRAGSSCHLUSS. Ein Windpark hat regelmäßig 
eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren (s. § 21 
EEG). Beim Abschluss von Grundstücksnutzungs-

verträgen ist deshalb darauf zu achten, dass diese 
für die gesamte Laufzeit nicht regulär kündbar sind. 
Dies setzt voraus, dass bei Abschluss des Vertrages 
das Schriftformerfordernis beachtet wird: Werden 
Nutzungsverträge für eine Dauer von mehr als ei-
nem Jahr nicht schriftlich geschlossen, gelten diese 
zwar als „auf unbestimmte Zeit“ geschlossen, sind 
aber von jeder Partei ordentlich kündbar.  

Der Nutzungsvertrag muss dabei nicht nur „ir-
gendwie“ schriftlich fixiert werden; zur Einhaltung 
des „Schriftformerfordernisses“ ist es erforderlich, 
dass der Vertrag die wesentlichen Vertragsbedin-
gungen (Parteien, Gegenstand, Laufzeit, Höhe der 
Pacht usw.) enthält. Außerdem müssen die einzel-
nen Bestandteile des Vertrages miteinander ver-
bunden sein, entweder durch eine körperliche Ver-
bindung, durch fortlaufende Paraphierung oder 
Paginierung oder ähnliches. Außerdem darf zwi-
schen dem Angebot zum Vertragsschluss und der 
Annahme keine zu große Zeitspanne liegen, da 
ansonsten ein neues Angebot vorliegt, dass wieder-
um den Anforderungen des Schriftformerfordernis-
ses entsprechend angenommen werden müsste.  

Außerdem sind Vertretungsverhältnisse im Vertrag 
offenzulegen. Sind auf einer Seite mehrere Perso-
nen beteiligt, müssen diese ggf. alle selbst unter-
schreiben oder die unterzeichnenden Personen müs-
sen dies mit einem entsprechenden Vertretungszu-
satz tun. Bei Gesellschaften kommt es auf die Ver-
tretungsregeln der jeweiligen Gesellschaftsform an. 
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Das Schriftformerfordernis gilt auch für Nachtrags-
vereinbarungen zu Miet- und Pachtverträgen. 

3. DINGLICHE ABSICHERUNG VON NUT-
ZUNGSVERTRÄGEN. Die Dingliche Absicherung 
der Miet- oder Pachtverträge erfolgt in der Regel 
durch die Bestellung einer beschränkt persönlichen 
Dienstbarkeit zugunsten des Mieters oder Pächters. 
Eine solche Dienstbarkeit gestattet es dem Mieter 
bzw. Pächter, dass Grundstück „in einzelnen Bezie-
hungen“ zu nutzen. Die anderen Nutzungsmöglich-
keiten verbleiben beim Eigentümer. Bei der Errich-
tung von Windparks sollen Dienstbarkeiten den 
Betreiber in der Regel vor Einschränklungen der 
Gebrauchsgewährung und im Falle der vorzeitigen 
Beendigung des Vertragsverhältnisses schützen. 
Bei der Erstellung der Klauseln zur Vereinbarung 
der Dienstbarkeit sollte darauf geachtet werden, 
dass diese den Sicherungsfall, in dem die Dienst-
barkeit ausgeübt werden kann, umschreiben, sowie 
das Entgelt, das zur Ausübung der Dienstbarkeit 
anstelle des Miet- oder Pachtzinses zu zahlen ist. 
Derlei Probleme können mit der Bestellung eines 
Erbbaurechts umgangen werden. Allerdings verur-
sacht dies höhere Kosten und wird – dazu bereits 
oben – eher nicht von Grundstückseigentümern 
akzeptiert. 

4. ÜBERTRAGBARKEIT BEI BETREIBER-
WECHSEL, FINANZIERUNGSKOMPATIBILITÄT. 
Windenergieanlagen werden häufig am Markt ver-
kauft. Um die Verkehrsfähigkeit der Windenergie- 

anlagen zu erleichtern, empfiehlt es sich, in den 
Nutzungsvertrag Regelungen aufzunehmen, die den 
Grundstückseigentümer verpflichten, unter definier-
ten Voraussetzungen einer Überleitung des Vertra-
ges auf den neuen Betreiber zuzustimmen und ge-
gebenenfalls für dessen dingliche Sicherung erfor-
derliche Erklärungen abzugeben. Zu beachten ist 
dabei, dass bei Standortgrundstücken eine Übertra-
gung beschränkt persönlicher Dienstbarkeiten nach 
§ 1092 III BGB von Grundbuchämtern in der Regel 
abgelehnt wird, für die Übertragung der Infrastruk-
tur aber durchaus als zulässig angesehen wird. 

Regelmäßig bestehen finanzierende Banken darauf, 
dass zudem für einen zukünftigen Betreiberwechsel 
(etwa bei Liquiditätsschwierigkeiten und der Kün-
digung des Kreditengagements) Vormerkungen 
eingetragen werden, und zwar sowohl zugunsten 
eines zukünftigen Betreibers als auch zugunsten der 
kaufpreisfinanzierenden Bank. Diese Vormerkun-
gen sollen dann den Rang für die Eintragung be-
schränkt persönlicher Dienstbarkeiten zukünftiger 
Dritter sichern. 

 
EIGENTUMSVERHÄLTNISSE AN DEN WINDKRAFTANLAGEN

Werden Windenergieanlagen auf fremdem Grund 
und Boden errichtet, stellt sich die Frage, ob der 
Eigentümer des Grundstücks aufgrund Gesetzes 
auch Eigentümer der Windenergieanlage wird. 

1. MÖGLICHER EIGENTUMSVERLUST. Ohne 
anderweitige Regelung würde die Windkraftanlage 
als Gebäude (die wohl herrschende Meinung sieht 
Windkraftanlagen als „Gebäude“ an) Bestandteil 
des Grundstücks, auf dem sie errichtet wurde. Des-
halb ist es wichtig, dass die Windenergieanlage 
sonderrechtsfähig bleibt, um im Rahmen der Finan-
zierung als Sicherungsobjekt zur Verfügung zu 
stehen.   

Windenergieanlagen bleiben sonderrechtsfähig, 
wenn sie als sog. „Scheinbestandteile“ des Grund-
stücks angesehen werden können. Die Einordnung 
als Scheinbestandteil setzt voraus, dass eine Sache 
nur zu einem vorübergehenden Zweck auf dem 
fremden Boden errichtet wurde, oder dass sie „in 
Ausübung eines Rechts am fremden Grundstück“ 
mit diesem verbunden wurde.  
Ein „vorübergehender Zweck“ sollte zumindest 
dann anzunehmen sein, wenn bei einem zeitlich 
beschränkten Pachtvertrag der Wille zur vorüber-
gehenden Nutzung erkennbar nach außen tritt. „In 
Ausübung eines Rechts“ bezieht sich auf die Aus-
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übung eines dinglichen Rechts wie eine Dienstbar-
keit oder ein Erbbaurecht. 

Ob dazu das Recht bereits bei Beginn der Nutzung 
im Grundbuch eingetragen sein muss oder ob auf 
den Zeitpunkt der Einigung über die Bestellung des 
dinglichen Rechts abgestellt werden kann, ist bis-
lang nicht abschließend geklärt. Deshalb sollte bei 
Vertragsschluss vorsichtshalber auf den vorüberge-
henden Zweck der Nutzung eingegangen werden 
und mit dem Beginn der Nutzung möglichst bis zur 
Eintragung des jeweils bestellten Nutzungsrechts 
gewartet werden. Das schließt bauvorbereitende 
Maßnahmen und die Errichtung der Anlage ein! 

2. KORREKTUR EINES EIGENTUMSVERLUS-
TES. Tritt doch ein unbeabsichtigter Eigentumsver-
lust hinsichtlich der Anlage ein, muss dieser korri-
giert werden. Dazu wird neuerdings diskutiert, ob 
eine Rückübereignung der Anlage an den Betreiber 

auch ohne eine an sich im deutschen Zivilrecht 
nötigte nach außen sichtbare Handlung möglich ist. 
Der BGH hat dies in einem Fall bejaht, in dem es 
um auf gemeindlichem Grund verlegte, öffentlichen 
Zwecken dienende Versorgungsleitungen ging. Die 
Parteien müssen sich über den Eigentumsübergang 
einigen, zwischen den Parteien muss Einverständnis 
über die vorübergehende Nutzung des Grundstücks-
teils durch den Erwerber herrschen, und es muss ein 
„berechtigtes Interesse“ an dieser vorübergehenden 
Nutzung bestehen. Der Inhalt dieses Kriteriums des 
berechtigten Interesses ist aber noch nicht klar defi-
niert; zudem wird noch auf die Anwendbarkeit der 
vom BGH aufgestellten Kriterien über den Bereich 
von Versorgungsleitungen hinaus diskutiert. Auch 
die Anwendbarkeit der Kriterien auf Transaktionen 
kann noch nicht als gesichert angesehen werden. 
Die Risikoallokation ist daher (noch) Sache der 
Vertragsparteien. 

ÜBERTRAGUNG VON NUTZUNGSRECHTEN UND SICHERUNGSRECHTEN

Bei der Gestaltung von Transaktionen sind die 
Schwierigkeiten zu bedenken, die die Weitergabe 
von Nutzungsrechten und Sicherungen an 
Grundstücken bei Verkauf oder Refinanzierung der 
Windkraftanlagen bereiten können. 

1. ÜBERTRAGUNG VON GESELLSCHAFTSAN-
TEILEN. Werden Anteile an der veräußernden Ge-
sellschaft im Wege eines Share Deal erworben, 
bleiben die Vertragspartner gleich. In diesem Fall 
bedarf es keiner Überleitung der Verträge, es sei 
denn, die Verträge enthalten Klauseln, die die Kün-
digung für den Fall des Wechsels des Gesellschaf-
terbestandes ermöglichen. 

2. ÜBERTRAGUNG EINZELNER VERMÖGENS-
GEGENSTÄNDE. Werden einzelne Vermögensge-
genstände im Wege des Asset Deal veräußert, stellt 
die gesetzliche Überleitung der Verträge die Aus-
nahme dar. So ist die Zustimmung des Vermieters 
bzw. Verpächters zur Überleitung von Miet- oder 
Pachtverträgen nötig. Deshalb sollte bereits bei 

Abschluss der Verträge eine Klausel aufgenommen 
werden, die dem Anlagenbetreiber gestattet, den 
Grundstücksnutzungsvertrag bei Veräußerung der 
Windkraftanlage auf andere Mieter oder Pächter 
überzuleiten. 

3. ÜBERTRAGUNG VON DIENSTBARKEITEN. 
Dienstbarkeiten, welche die Nutzung der Anlage 
sowie der dazugehörigen Infrastruktur absichern, 
sind im Falle der Veräußerung der Anlage oder 
einer „Refinanzierung“ von solchen Änderungen 
ebenfalls betroffen. 

Wurde eine Grunddienstbarkeit zugunsten eines 
„herrschenden“ Grundstücks bestellt, dass dem 
Anlagenbetreiber gehört, wird die Ausübungsbe-
rechtigung nur mit dem Erwerb des herrschenden 
Grundstücks übertragen.  

Ist statt dessen eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit zugunsten des Anlagenbetreibers 
bestellt, stellt sich das Problem, dass diese grund-
sätzlich nicht übertragbar ist.  
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Dem Grundstückseigentümer soll eine gewisse 
Sicherheit eingeräumt werde, wem er die Ausübung 
der Nutzung überlässt. 
Es kann allerdings vereinbart werden, dass die 
Ausübung des Nutzungsrechts einem Dritten über-
lassen wird. Eine Neueintragung zugunsten eines 
Dritten lässt sich absichern, indem der Grund-
stückseigentümer zusätzlich zur Dienstbarkeit eine 
sog. Vormerkung im Grundbuch bewilligt, die die 
Eintragung einer Dienstbarkeit zugunsten eines 
künftigen Dritten ermöglicht.  
Des Weiteren bestehen einige gesetzliche Ausnah-
men vom Grundsatz der Unübertragbarkeit der 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit. Sie sind 
übertragbar, wenn sie eine juristische Person oder 

 eine Personengesellschaft zum Betrieb von Anla-
gen berechtigen, die der Fortleitung von Elektrizität 
unmittelbar dienen. Weitere Dienstbarkeiten sind 
übertragbar, wenn sie einer juristischen Person oder 
einer Personengesellschaft gewährt wurden. Eine 
Übertragung erfolgt, wenn das Vermögen einer 
Gesellschaft im Zuge einer Gesamtrechtsnachfolge 
auf eine andere Gesellschaft wechselt, oder wenn 
ein Unternehmen oder ein Unternehmensteil über-
tragen wird. In letzterem Fall ist Voraussetzung, 
dass die Dienstbarkeit dem Unternehmen oder dem 
Unternehmensteil zu dienen geeignet ist. Dies be-
darf der Erklärung der jeweils zuständigen Landes-
behörde gegenüber dem Grundbuchamt. 
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— Arbeitsbereiche: Energierecht, Umweltrecht, 
Bau- und Anlagenrecht 

— Beratung von Unternehmen bei der Errichtung 
und Modernisierung von Energieanlagen (pri-
vates Bau- und Anlagenrecht, öffentliches 
Recht) sowie anlageorientierter Veräußerung 
von Windenergie- und Solaranlagen 

— Vertretung einer Landesregulierungsbehörde in 
deren Entgeltgenehmigungsverfahren Netzent-
gelt (Beschwerdeverfahren OLG) 

— Langjährige Prozesserfahrung in komplexen 
Verfahren 

— Service-Line Wirtschaftsverwaltungsrecht 

— Rechtsanwältin seit 1990, zunächst in der über-
örtlichen Sozietät Gaedertz Vieregge Quack 
Kreile, 2002 Wechsel zu GÖRG Partnerschaft 
von Rechtsanwälten 

— Fremdsprachen: englisch, russisch 
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